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Langtitel 

Vertrag zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus zwischen dem Königreich Belgien, der 
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Estland, Irland, der Hellenischen Republik, dem Königreich 
Spanien, der Französischen Republik, der Republik Kroatien, der Italienischen Republik, der Republik 
Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, dem Großherzogtum Luxemburg, Malta, dem 
Königreich der Niederlande, der Republik Österreich, der Portugiesischen Republik, der Republik 
Slowenien, der Slowakischen Republik und der Republik Finnland 

StF: BGBl. III Nr. 138/2012 (NR: GP XXIV RV 1731 AB 1880 S. 164. BR: AB 8756 S. 811.) 

Änderung 

BGBl. III Nr. 141/2012 (K – Geltungsbereich) 

BGBl. III Nr. 64/2014 

BGBl. III Nr. 27/2015 

BGBl. III Nr. 77/2021 

BGBl. III Nr. 78/2021 

BGBl. III Nr. 79/2021 

BGBl. III Nr. 93/2023 

Sprachen 

Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Irisch, Italienisch, Maltesisch, 
Niederländisch, Portugiesisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch 
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Vertragsparteien 

*Belgien III 138/2012 *Deutschland III 138/2012 *Estland III 141/2012 *Finnland III 138/2012 
*Frankreich III 138/2012 *Griechenland III 138/2012 *Irland III 138/2012 *Italien III 138/2012 
*Kroatien III 93/2023 *Lettland III 64/2014 *Litauen III 27/2015 *Luxemburg III 138/2012 *Malta III 
138/2012, III 78/2021 *Niederlande III 138/2012 *Portugal III 138/2012 *Slowakei III 138/2012, III 
79/2021 *Slowenien III 138/2012, III 77/2021 *Spanien III 138/2012 *Zypern III 138/2012 

Ratifikationstext 

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete 
Ratifikationsurkunde wurde am 30. Juli 2012 beim Generalsekretär des Rates der Europäischen Union 
hinterlegt; der Vertrag tritt daher gemäß seinem Art. 48 Abs. 1 mit 27. September 2012 in Kraft. 

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Rates der Europäischen Union haben folgende weitere 
Staaten den Vertrag ratifiziert, angenommen oder genehmigt: 

Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Zypern. 
 

Ferner haben die Vertreter der Vertragsparteien, die am 27. September 2012 in Brüssel 
zusammengetreten sind, folgende Auslegungserklärung vereinbart: 

Art. 8 Abs. 5 des Vertrages zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (im Folgenden 
„Vertrag“) begrenzt sämtliche Zahlungsverpflichtungen der ESM-Mitglieder aus dem Vertrag in dem 
Sinne, dass keine Vorschrift des Vertrags so ausgelegt werden kann, dass sie ohne vorherige Zustimmung 
des Vertreters des Mitglieds und Berücksichtigung der nationalen Verfahren zu einer 
Zahlungsverpflichtung führt, die den Anteil am genehmigten Stammkapital des jeweiligen ESM-
Mitglieds gemäß der Festlegung in Anhang II des Vertrags übersteigt. 

Art. 32 Abs. 5, Art. 34 und Art. 35 Abs. 1 des Vertrages stehen der umfassenden Unterrichtung der 
nationalen Parlamente gemäß den nationalen Vorschriften nicht entgegen. 

Die oben genannten Punkte stellen eine wesentliche Grundlage für die Zustimmung der 
vertragschließenden Staaten dar, durch die Bestimmungen des Vertrags gebunden zu sein. 

Präambel/Promulgationsklausel 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

 1. Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG 
genehmigt. 

 2. Die englische, estnische, finnische, französische, griechische, irische, italienische, maltesische, 
niederländische, portugiesische, schwedische, slowakische, slowenische sowie spanische 
Sprachfassung dieses Staatsvertrages sind gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG dadurch kundzumachen, 
dass sie zur öffentlichen Einsichtnahme im Bundesministerium für europäische und 
internationale Angelegenheiten aufliegen. 

DIE VERTRAGSPARTEIEN, das Königreich Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, die Republik 
Estland, Irland, die Hellenische Republik, das Königreich Spanien, die Französische Republik, die 
Republik Kroatien, die Italienische Republik, die Republik Zypern, die Republik Lettland, der Republik 
Litauen, das Großherzogtum Luxemburg, Malta, das Königreich der Niederlande, die Republik 
Österreich, die Portugiesische Republik, die Republik Slowenien, die Slowakische Republik und die 
Republik Finnland („Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets“ oder „ESM-Mitglieder“) – 

IN IHRER VERPFLICHTUNG zur Wahrung der Finanzstabilität des Euro-Währungsgebiets, 

EINGEDENK der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 25. März 2011 zur Einrichtung eines 
Europäischen Stabilitätsmechanismus, 

IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE: 

 (1) Der Europäische Rat erzielte am 17. Dezember 2010 Einvernehmen darüber, dass die 
Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets einen ständigen Stabilitätsmechanismus einrichten 
müssen. Dieser Europäische Stabilitätsmechanismus („ESM“) wird die gegenwärtigen Aufgaben 
der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität („EFSF“) und des europäischen 
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Finanzstabilisierungsmechanismus („EFSM“) übernehmen, die darin bestehen, den 
Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets bei Bedarf Finanzhilfe bereitzustellen. 

 (2) Am 25. März 2011 nahm der Europäische Rat den Beschluss 2011/199/EU zur Änderung des 
Artikels 136 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union hinsichtlich eines 
Stabilitätsmechanismus für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist1 an, womit 
Artikel 136 folgender Absatz angefügt wird: „Die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, 
können einen Stabilitätsmechanismus einrichten, der aktiviert wird, wenn dies unabdingbar ist, 
um die Stabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt zu wahren. Die Gewährung aller 
erforderlichen Finanzhilfen im Rahmen des Mechanismus wird strengen Auflagen unterliegen.“ 

 (3) Zur Verbesserung der Wirksamkeit der Finanzhilfe und zur Bekämpfung der Ansteckungsgefahr 
kamen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, am 
21. Juli 2011 überein, „die Flexibilität [des ESM] unter Bindung an angemessene Auflagen zu 
erhöhen“. 

 (4) Die strikte Einhaltung des Rahmens der Europäischen Union, der integrierten 
makroökonomischen Überwachung, insbesondere des Stabilitäts- und Wachstumspakts, des 
Rahmens für makroökonomische Ungleichgewichte und der Vorschriften für die 
wirtschaftspolitische Steuerung der Europäischen Union sollte die erste Verteidigungslinie gegen 
Vertrauenskrisen bleiben, die die Stabilität des Euro-Währungsgebiets beeinträchtigen. 

 (5) Am 9. Dezember 2011 haben die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, deren 
Währung der Euro ist, vereinbart, Schritte in Richtung auf eine stärkere Wirtschaftsunion zu 
unternehmen, einschließlich eines neuen fiskalpolitischen Pakts und einer verstärkten 
wirtschaftspolitischen Koordinierung, die durch einen Vertrag über Stabilität, Koordinierung und 
Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion („VSKS“) umzusetzen ist. Der VSKS wird 
dazu beitragen, eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik im Euro-Währungsgebiet zu 
entwickeln, um eine dauerhafte, gesunde und stabile Verwaltung der öffentlichen Finanzen zu 
gewährleisten und so eine der Hauptursachen der finanziellen Instabilität anzugehen. Der 
vorliegende Vertrag und der VSKS ergänzen sich gegenseitig bei der Verstärkung der 
haushaltspolitischen Verantwortlichkeit und der Solidarität innerhalb der Wirtschafts- und 
Währungsunion. Es ist anerkannt und vereinbart, dass die Gewährung von Finanzhilfe im 
Rahmen neuer Programme durch den ESM ab dem 1. März 2013 von der Ratifizierung des 
VSKS durch das betreffende ESM-Mitglied abhängt, und nach Ablauf der in Artikel 3 Absatz 2 
VSKS genannten Frist von der Erfüllung der in diesem Artikel genannten Pflichten. 

 (6) Angesichts der starken Interdependenzen innerhalb des Euro-Währungsgebiets können ernsthafte 
Risiken für die Finanzstabilität der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, die 
Finanzstabilität des gesamten Euro-Währungsgebiets gefährden. Daher kann der ESM auf der 
Grundlage strenger Auflagen, die dem gewählten Finanzinstrument angemessen sind, 
Stabilitätshilfe gewähren, wenn dies zur Wahrung der Finanzstabilität des Euro-Währungsgebiets 
insgesamt und seiner Mitgliedstaaten unabdingbar ist. Das anfängliche maximale 
Darlehensvolumen des ESM wird auf 500 Milliarden EUR einschließlich der ausstehenden 
EFSF-Stabilitätshilfe festgesetzt. Die Angemessenheit des konsolidierten maximalen 
Darlehensvolumens des ESM und der EFSF wird jedoch vor dem Inkrafttreten des vorliegenden 
Vertrags neu bewertet werden. Falls dies angebracht ist, wird es ab Inkrafttreten des vorliegenden 
Vertrags gemäß Artikel 10 durch den Gouverneursrat des ESM angepasst. 

 (7) Alle Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets werden ESM-Mitglieder werden. Mit dem 
Beitritt zum Euro-Währungsgebiet sollte ein Mitgliedstaat der Europäischen Union zu einem 
ESM-Mitglied mit denselben Rechten und Pflichten werden wie die Vertragsparteien. 

 (8) Der ESM wird bei der Bereitstellung von Stabilitätshilfe sehr eng mit dem Internationalen 
Währungsfonds („IWF“) zusammenarbeiten. Eine aktive Beteiligung des IWF, sowohl auf 
fachlicher als auch auf finanzieller Ebene, wird angestrebt. Von einem Mitgliedstaat des Euro-
Währungsgebiets, der um eine Finanzhilfe durch den ESM ersucht, wird erwartet, dass er, wann 
immer dies möglich ist, ein ähnliches Ersuchen an den IWF richtet. 

 (9) Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Währung nicht der Euro ist 
(„Nichtmitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets“) und die sich im Einzelfall neben dem ESM 
an einer Stabilitätshilfemaßnahme für Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets beteiligen, 
werden als Beobachter zu den Sitzungen des ESM eingeladen, auf denen diese 
Stabilitätshilfemaßnahme und ihre Überwachung erörtert werden. Sie erhalten zeitnahen Zugang 
zu sämtlichen Informationen und werden ordnungsgemäß konsultiert. 

 (10) Am 20. Juni 2011 ermächtigten die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union die Vertragsparteien des vorliegenden Vertrags, die Europäische 
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Kommission und die Europäische Zentralbank („EZB“) dazu aufzufordern, die in dem 
vorliegenden Vertrag vorgesehenen Aufgaben zu erfüllen. 

 (11) In ihrer Erklärung vom 28. November 2010 stellte die Euro-Gruppe fest, dass standardisierte und 
identische Umschuldungsklauseln („Collective Action Clauses“ – „CAC“) in einer die 
Marktliquidität wahrenden Form in die Vertragsbedingungen aller neuen Staatsanleihen des 
Euro-Währungsgebiets aufgenommen werden. Wie vom Europäischen Rat am 25. März 2011 
gefordert, sind die Einzelheiten der rechtlichen Regelungen für die Aufnahme von 
Umschuldungsklauseln in Staatsschuldtitel des Euro-Währungsgebiets vom Wirtschafts- und 
Finanzausschuss festgelegt worden. 

 (12) Entsprechend der Praxis des IMF ist in Ausnahmefällen eine Beteiligung des Privatsektors in 
angemessener und verhältnismäßiger Form in Fällen in Betracht zu ziehen, in denen die 
Stabilitätshilfe in Verbindung mit Auflagen in Form eines makroökonomischen 
Anpassungsprogramms gewährt wird. 

 (13) Der ESM wird, wie der IWF, einem ESM-Mitglied Stabilitätshilfe gewähren, wenn dessen 
regulärer Zugang zur Finanzierung über den Markt beeinträchtigt ist oder beeinträchtigt zu 
werden droht. Eingedenk dessen haben die Staats- und Regierungschefs festgelegt, dass ESM-
Darlehen – vergleichbar denen des IWF – den Status eines bevorrechtigten Gläubigers haben 
werden, wobei akzeptiert wird, dass der IWF gegenüber dem ESM als Gläubiger vorrangig ist. 
Dieser Status wird ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Vertrags gelten. In dem Fall, dass sich 
die ESM-Finanzhilfe in Form von ESM-Darlehen an ein Finanzhilfeprogramm anschließt, das im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrags bereits besteht, wird der ESM den gleichen Rang 
haben, wie alle anderen Darlehen und Verpflichtungen des die Finanzhilfe empfangenden ESM-
Mitglieds, ausgenommen die Darlehen des IWF. 

 (14) Die dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten werden es unterstützen, dass dem 
ESM und anderen Staaten, die bilateral in Abstimmung mit dem ESM als Darlehensgeber 
auftreten, ein gleichwertiger Gläubigerstatus zuerkannt wird. 

 (15) Die Preisgestaltung des ESM für Mitgliedstaaten, die einem makroökonomischen 
Anpassungsprogramm, einschließlich der in Artikel 40 dieses Vertrags genannten, unterliegen, 
muss die Finanzierungs- und Betriebskosten des ESM decken und sollte mit den Bedingungen 
der zwischen dem EFSF, Irland und der Central Bank of Ireland einerseits und zwischen dem 
EFSF, der Portugiesischen Republik und der Banco de Portugal andererseits geschlossenen 
Vereinbarungen über eine Finanzhilfefazilität in Einklang stehen. 

 (16) Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Vertrags zwischen den 
Vertragsparteien oder zwischen den Vertragsparteien und dem ESM sollten gemäß Artikel 273 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union („AEUV“) beim Gerichtshof der 
Europäischen Union anhängig gemacht werden. 

 (17) Die Überwachung nach Abschluss des Programms wird von der Europäischen Kommission und 
vom Rat der Europäischen Union im Rahmen der Artikel 121 und 136 AEUV durchgeführt – 

 

______________ 

1 ABl. L 91 vom 6.4.2011, S. 1 
 

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN: 

Schlagworte 

e-rk3 

ESM, Staatschef, Stabilitätspakt, Wirtschaftsunion, Finanzierungskosten 
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